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FAMILIENANZEIGEN

Ein großartiger Tag liegt vor unnns!
Unsere Kinder

Levke & Dennis
heiraten am 28. September um 16.333000 UUUhhhrrr
in der Katharinenkirche in Nordhastedt.

Familie Möller Familie Peterich
Kuden Brunsbüttel

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist die Erlösung eine Gnade.

Klaus SannyKlaus Sanny
* 14. Mai 1938 † 25. September 2018

In Liebe und Dankbarkeit
Marlis und AndreasMarlis und Andreas
Susanne und RalfSusanne und Ralf
Jürgen und SabrinaJürgen und Sabrina
HeikoHeiko
Deine lieben EnkelkinderDeine lieben Enkelkinder

St. Michaelisdonn,St. Michaelisdonn, den 25. September 2018
Traueranschrift:Traueranschrift:
Susanne Jürgens, Hindorf 17, 25693 St. Michaelisdonn

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Die Stadt Marne trauert um

Herrn Amtsrat

Wolfgang Schulz
der am 7. September 2018 im Alter von 83 Jahren verstorben
ist.
Herr Schulz war vom 16. April 1971 bis zum Eintritt in seinen
Ruhestand, am 1. Oktober 1996, Büroleitender Beamter der
Stadt Marne. Während dieser Zeit hat Herr Schulz viele
Prozesse, wie beispielsweise die Erweiterung der Kläranlage,
den Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen, die Sanie-
rung der Realschule Marne sowie den Neubau der Realschul-
sporthalle, auf den Weg gebracht.
Während seiner Dienstzeit war Herr Schulz als Standes-
beamter der Stadt Marne und als ehrenamtlicher Richter
tätig. Sein besonderes berufliches Engagement galt der
Partnerschaft Burg Stargard.
Die Stadt Marne wird Herrn Schulz ein ehrendes Andenken
bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.

Dr. Klaus Braak Volker Miller
Bürgermeister der Leitender Verwaltungsbeamter

Stadt Marne des Amtes Marne-Nordsee

Statt Karten

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in den Stunden des
Abschieds von meiner lieben Frau, unserer Mutter und Oma

Edelgard Hennig
† 27. August 2018

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme zum Aus-
druck brachten.
Besonders danken wir den Mitarbeitern des „Haus Sonnen-
schein“ und dem ambulanten Dienst des Deutschen Roten
Kreuzes für die liebevolle Betreuung, dem Bestattungsinstitut
Krause sowie Herrn Pastor Seelemann für seine tröstlichen
Worte.

Im Namen der Familie

Adolf Hennig

Burg, im September 2018

Herr Wolf-Dietrich Zwingelberg

Für die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Heide-Ost

Aus dem Kreis unserer ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer
verstarb am 16. September 2018 im Alter von 67 Jahren

Gerhard Thomas
Schulleiter

Ulrike Kipf
Ehemaligenverein

Herr Zwingelberg unterrichtete von 1979 bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 2015 am Gymnasium Heide-Ost und begleitete
Generationen von Schülerinnen und Schülern. Er war ein
passionierter Lehrer, der es verstand, seine Schülerinnen und
Schüler für seine Fächer Deutsch und Englisch zu begeistern.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser tiefes
Mitgefühl gilt seiner Familie.

Niko Haase
Personalrat

Statt Karten

Viele Beweise herzlicher An-
teilnahme haben uns erreicht.
Für die lieben Zeichen in Form
von Worten, stillem Hände-
druck, tröstenden Blumen und
großzügigen Spenden zuguns-
ten „Stark gegen Krebs“ dan-
ken wir allen ganz herzlich.

Ursula Fehling
und Familie

Brunsbüttel, im September 2018

Hasso Fehling
† 27. 8. 2018

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel
Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen ist die

alte Sporthalle des Bildungszentrums
vom 8. Oktober 2018

bis einschließlich 12. Oktober 2018
für jegliche Nutzung gesperrt!

Brunsbüttel, den 23. August 2018
Stadt Brunsbüttel

- Der Bürgermeister -

Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel
Antrag der Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH& Co. KG auf Ertei-
lung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung

von erwärmten Kühl- und Abwasser
Die Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH beantragt die Erteilung einer
gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 8,9 Abs. 1, 10 und
15 Wasserschutzgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in
der zz. geltenden Fassung für die Einleitung von erwärmten Kühl- und
Abwasser.
Erlaubnisantrag und Pläne, aus denen sich Inhalt und Umfang des be-
antragten Unternehmens ergeben, liegen in der Zeit vom 08.10.2018
bis 08.11.2018 während der Dienststunden zur Einsicht bei folgenden
Behörden aus:
1. Kreis Steinburg, Wasserbehörde, Karlstraße 13 in 25524 Itzehoe,

Zimmer 115
2. Samtgemeinde Land-Hadeln, Marktstraße 21 in 21762 Otterndorf,

Raum 6
3. Stadt Cuxhaven, Rathausplatz 1 in 27472 Cuxhaven, Zimmer 2.46
4. Samtgemeinde Nordkehdingen, Hauptstraße 31 in 21729

Freiburg/Elbe, 1. Obergeschoss, Zimmer 16
5. Gemeinde Drochtersen, Sietwender Str. 27 in 21705 Drochtersen,

Zimmer 110
6. Stadt Stade, in der Halle des 1. Obergeschosses des Rathaus-

neubaus in der Hökerstraße 2, 21682 Stade,
7. Stadt Brunsbüttel, Albert-Schweitzer-Str. 9 in 25541 Brunsbüttel,

Zimmer 119
8. Amt Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4-5 in 25709 Marne, Raum 123
9. Amt Horst-Herzhorn, Elmshorner Str. 27 in 25358 Horst, Zimmer

2.11
10. Stadt Glückstadt, Amt Markt 4 in 25348 Glückstadt, Raum 60
11. Amt Wilstermarsch, Bauamt, Kohlmarkt 25 in 25554 Wilster, Raum

258
12. Amt Geest und Marsch Südholstein, Amtsstraße 12 in 25436 Moorre-

ge, Auf dem Flur des Fachbereichs Bauen und Liegenchaften
13. Amt Elmshorn-Land, Lornsenstraße 52 in 25335 Elmshorn, Zim-

mer 208
Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bis vier Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder
zur Niederschrift bei den o.g. Behörden Einwendungen gegen den
Plan erheben.
Die Einwendung sollte den geltend gemachten Belang und das Maß
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Frist
sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 140 Abs. 4 Satz 3 LVwG).
Rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in einem Termin er-
örtert, der noch örtlich bekanntgegeben wird. Diejenigen, die rechtzei-
tig Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Es kann eine Benachrichtigung von dem Erörterungstermin durch
amtliche Bekanntmachung erfolgen, wenn mehr als 300 Benachrichti-
gungen vorzunehmen sind. Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-
ten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch schriftliche Vollmacht
nachzuweisen, die zu den Akten der unteren Wasserbehörde des Krei-
ses Steinburg zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist
nicht öffentlich.
Itzehoe, den 13. September 2018 Kreis Steinburg
Amt 70 Der Landrat
Abt. 702 Torsten Wendt

Landrat
Veröffentlicht

Brunsbüttel, den 25. September 2018
Stadt Brunsbüttel
Der Bürgermeister

Fachdienst Bauverwaltung
Im Auftrage:

Astrid Gasse
Oberbaurätin

Amtsgericht Meldorf
Zwangsversteigerungsabteilung
Az.: 33 K 55/16 Meldorf, 25. Juli 2018

Terminbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

öffentlich versteigert werden.
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Hedwigenkoog

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen);
Grundstück mit Einfamilienhaus nebst Lagerhalle und Carport,
belegen in 25761 Hedwigenkoog, Hirtenstall 20;
Verkehrswert: 47.200,00 €
Nähere Auskünfte im Internet unter www.zvg.com
oder Tel.: (04832) 871387.

Amtgericht Meldorf
Zwangsversteigerungsabteilung

Datum Uhrzeit Raum Ort

Freitag,
9. 11. 2018

8.30 Uhr V Sitzungssaal Amtsgericht Meldorf,
Domstraße 1,
25704 Meldorf

Gemarkung
Flur,
Flur-
stück

Wirtschafts-
art u. Lage Anschrift m2 Blatt

Hedwigen-
koog

005,
66/3

Gebäude-
und Freifläche

Hirtenstall 20 2.231 195
BV-Nr.

1

Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel
Die erste öffentliche Sprechstunde von Herrn Bürgermeister Martin
Schmedtje findet am

Dienstag, den 02.10.2018, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, im Rathaus,
Zimmer 9 (Tel.: 04852/391-128)

statt.
Brunsbüttel, den 26.09.2018

Stadt Brunsbüttel
Der Bürgermeister

FD Innere Verwaltung und Bildung

Bekanntmachung Nr. 122/ 2018 des Amtes
Marne-Nordsee im Auftrag des Kreises Steinburg

Antrag der Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. KG auf Ertei-
lung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung
von erwärmten Kühl- und Abwasser
Die Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH beantragt die Erteilung einer
gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 8, 9 Abs. 1, 10 und
15 Wasserschutzgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in
der zz. geltenden Fassung für die Einleitung von erwärmten Kühl- und
Abwasser.
Erlaubnisantrag und Pläne, aus denen sich Inhalt und Umfang des
beantragten Unternehmens ergeben, liegen in der Zeit vom
08.10.2018 bis 08.11.2018 während der Dienststunden zur Einsicht
bei folgenden Behörden aus:
1. Kreis Steinburg, Wasserbehörde, Karlstraße 13 in 25524 Itzehoe,

Zimmer 115
2. Samtgemeinde Land-Hadeln, Marktstraße 21 in 21762 Otterndorf,

Raum 6
3. Stadt Cuxhaven, Rathausplatz 1 in 27472 Cuxhaven, Zimmer 2.46
4. Samtgemeinde Nordkehdingen, Hauptstraße 31 in 21729

Freiburg/Elbe, 1. Obergeschoss, Zimmer 16
5. Gemeinde Drochtersen, Sietwender Str. 27 in 21705 Drochtersen,

Zimmer 110
6. Stadt Stade, in der Halle des 1. Obergeschosses des Rathaus-

neubaus in der Hökerstraße 2, 21682 Stade,
7. Stadt Brunsbüttel, Albert-Schweitzer-Str. 9 in 25541 Brunsbüttel,

Zimmer 119
8. Amt Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4-5 in 25709 Marne, Raum

1-23
9. Amt Horst-Herzhorn, Elmshorner Str. 27 in 25358 Horst, Zimmer

2.11
10. Stadt Glückstadt, Amt Markt 4 in 25348 Glückstadt, Raum 60
11. Amt Wilstermarsch, Bauamt, Kohlmarkt 25 in 25554 Wilster, Raum

258
12. Amt Geest und Marsch Südholstein, Amtsstraße 12 in 25436

Moorrege, Auf dem Flur des Fachbereiches Bauen und
Liegenschaften

13. Amt Elmshorn-Land, Lornsenstraße 52 in 25335 Elmshorn,
Zimmer 208

Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bis vier Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder
zur Niederschrift bei den o.g. Behörden Einwendungen gegen den
Plan erheben.
Die Einwendung sollte den geltend gemachten Belang und das Maß
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.
Nach Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 140 Abs. 4
Satz 3 LVwG).
Rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in einem Termin erör-
tert, der noch örtlich bekanntgegeben wird. Diejenigen, die rechtzeitig
Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendun-
gen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt.
Es kann eine Benachrichtigung von dem Erörterungstermin durch
amtliche Bekanntmachung erfolgen, wenn mehr als 300 Benachrichti-
gungen vorzunehmen sind.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den
Akten der unteren Wasserbehörde des Kreises Steinburg zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist
nicht öffentlich.
Itzehoe, den 13.09.2018

Amt 70, Abt. 702
Kreis Steinburg

Der Landrat
gez. Torsten Wendt

Landrat
Marne, 24.09.2018

Amt Marne-Nordsee
Der Amtsvorsteher
gez. Harm Schloe

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am: 28.09.2018

Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel
Stadtverordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von
Märkten, Messen, o.ä. Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen
Aufgrund des § 5 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Ladenöffnungs-
zeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖffZG) in der derzeit geltenden
Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Landesverordnung über die
zuständigen Behörden nach dem LÖffZG vom 30.11.2006 und §§ 53
ff. des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Hol-
stein (LVwG) in der derzeit geltenden Fassung wird für das Gebiet der
Stadt Brunsbüttel verordnet:

§ 1
(1) Im Gebiet der Stadt Brunsbüttel dürfen Verkaufsstellen aller Bran-

chen im Sinne des Ladenöffnungszeitengesetzes aus Anlass eines
Herbstmarktes auf dem Kösterparkplatz, dem Gustav-Meyer-
Platz, einem Teilstück der Schleusenstraße sowie der Schleusen-
promenade,

am Sonntag, 07.10.2018, von 12.00 bis 17.00 Uhr,
geöffnet sein.

(2) An diesem Sonntag beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind an einem Werktag derselben Woche ab 13.00 Uhr von
der Arbeit freizustellen.

(3) Zu beachten sind ferner die Vorschriften des Gesetzes über den
Schutz der Sonn- und Feiertage, die Bestimmungen des Arbeits-
schutzgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelhandel, des
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes.

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung stellen Ordnungswidrig-
keiten im Sinne von § 14 LÖffZG dar.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung in Kraft und am
08.10.2018 außer Kraft.
Brunsbüttel, den 17. September 2018

Stadt Brunsbüttel
Der Bürgermeister

Fachdienst Ordnung und Sicherheit,
Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten

Peter Hollmann
stellv. Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel
in der Zeit vom 10. 10. bis zum 30. 10. 2018 bleibt

das Stadtarchiv der Stadt Brunsbüttel, Jahnstraße 3
geschlossen.

Ab dem 31. Oktober 2018 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Stadt Brunsbüttel
Der Bürgermeister

FD Innere Verwaltung und Bildung

Gerd
Hervorheben




